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Frühlingslied
Tiefverwölkt ist das Gebirge,
kalt von Nebeln dampft die Schlucht,
Tag und Nächte strähnt der Regen
über windgepeitschter Bucht.
Aber morgen dröhnt die Laue,
Pass und Stege liegen frei,
an besonnten Morgenquellen
jauchzt der Hinde heller Schrei.

Morgen gehn wir alte Stege,
hoch im Licht und freien Wind,
jubelnd, dass wir unter Sternen
einer freien Heimat sind. Martin Schmid.

Einige Richtlinien über Unterricht nnd Erziehung
der Mädchen im neunten Schuljahr
(Referat gehalten am sehr gut besuchten, aufschlussreichen Wochenendkurs vom 6., 7. und
8. April 1940 in Zürich, über den noch berichtet werden wird. Gesamtthema: « Das Bundesgesetz

über das Mindestalter der Arbeitnehmer und die Mädchenerziehung» [9. Schuljahr].)

In den zwei vorausgehenden Referaten von Frl. Dr. Dora Schmidt und
Frl. Dr. H. Schaeffer wurde erläutert, welche Auswirkungen das erlassene
Gesetz des Bundesrates über das Mindesterwerbsalter für diejenigen Mädchen

hat, die mit dem zurückgelegten 14. Altersjahr ihre obligatorische
Schulzeit beenden und wie man die Lücke zu schliessen sucht, die durch
das Hinausschieben der Grenze zum Eintritt ins Erwerbsleben (15. Altersjahr)

entsteht.
Aber das Problem der Bildung und Erziehung der Mädchen in den

Abschlussklassen der Volksschulen ist nicht erst durch dieses Gesetz
entstanden, sondern es war vorher schon da und ist nur durch dessen Erlass in
ein akutes Stadium getreten.

Durch Frl. Dr. Schaeffer wurde dargetan, dass das 14jährige Mäd»
chen in der Regel noch nicht berufsreif sei, ich brauche also darüber kein
Wort zu verlieren und kann die Folgerung aussprechen : Wenn es noch nicht
berufsreif ist, so ist es also noch schulungsbediirftig.

Die Frage, ob man nicht einfach durch das Hinaufschieben des
Eintrittsalters der Schwierigkeit aus dem Wege gehen könnte, wurde von der
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